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Fachautor:

Die Vertragsparteien begründen meist ein 
vom Bestand des Wohnraummietvertrages 
unabhängiges und isoliert kündbares Miet-
verhältnis über einen Kfz-Stellplatz, wenn 
sie die Vermietung des Kfz-Stellplatzes 
in einer gesonderten Mietvertragsurkunde 
regeln. 

Das gilt auch wenn es sich jeweils um 
vom Vermieter gestellte Formularver-
träge handelt und sich die Wohnung und 
der Stellplatz auf demselben Grundstück 
befinden.

BGH, Beschluss vom 14.12.2021 – VIII 
ZR 95/20

Der Fall:
Am 18.6.2005 schlossen die Mieter mit 
der Vermieterin, die eine Kostenpflicht 
für die auf dem Grundstück der Wohn-
anlage vorhandenen Stellplätze einführte 
einen „Mietvertrag über KFZ-Abstell-
platz“, der es ihnen gestattete, den Stell-
platz Nr. 59 gegen Zahlung von mtl. 23 
€ zu nutzen. § 2 Abs. 2 dieses Vertrags 
lautet:
„Jeder Vertragspartner kann bis zum drit-
ten Werktag eines Kalendermonats für 
den Ablauf des übernächsten Kalender-
monats schriftlich kündigen, unbeschadet 
des Rechts zur fristlosen Kündigung.“

Anfang des Jahres 2019 kündigte die 
Vermieterin sämtliche Stellplatzmiet-
verträge. Die Mieter beantragten die ge-
richtliche Feststellung, dass diese Kün-
digung unwirksam sei.

Das Problem:
Liegt eine unzulässige Teilkündigung eines 
Gesamtmietvertrags über Wohnung und 
Stellplatz vor oder wurde ein rechtlich 

selbständiger Stellplatzmietvertrag wirksam 
gekündigt?

Die Entscheidung des Gerichts:
Der im Juni 2005 geschlossene Mietver-
trag über den Stellplatz wurde wirksam 
gekündigt.

Aus dem Umstand, dass es sich um zwei 
Vertragsurkunden handelt, leitet sich eine 
tatsächliche Vermutung für die rechtliche 
Selbständigkeit von Wohnraummietvertrag 
einerseits und Stellplatzmietvertrag ande-
rerseits ab mit der Folge, dass beide Ver-
einbarungen unabhängig voneinander 
kündbar sind. Zwar mag die Tatsache, dass 
der Stellplatz sich auf demselben Grund-
stück befindet wie die vermietete Woh-
nung, regelmäßig die Annahme recht-
fertigen, dass dessen Vermietung nach dem 
Willen der Parteien in den Wohn-raum-
mietvertrag einbezogen sein soll. Zwingend 
ist dies indes jedenfalls dann nicht, wenn 
es andere Umstände gibt, die die tatsäch-
liche Vermutung für zwei separate Verträ-
ge bekräftigen. Solche Umstände werden 
darin gesehen, dass der Stellplatzmietver-
trag an keiner Stelle auf den Wohnraum-
mietvertrag Bezug nimmt. Für den Ver-
mieter ist erheblich, dass der Stellplatz-
mietvertrag gekündigt werden kann, ohne 
dass hierfür - anders als bei einer ordentli-
chen Kündigung des Wohnraummietver-
trags gemäß § 573 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
BGB - ein berechtigtes Interesse an der 
Beendigung des Mietverhältnisses vorlie-
gen muss. Dies lässt auf den Willen der 
Parteien schließen, dass es sich bei dem 
Stellplatzmietvertrag um ein separates, für 
beide Parteien unabhängig vom Vorliegen 
eines berechtigten Interesses kündbares 
Mietverhältnis handeln sollte.

Die hier identische Länge der Kündi-
gungsfristen ist gegenüber dem weit 
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gewichtigeren, zu Recht als erheblich ge-
werteten Umstand, dass für die Kündigung 
des Stellplatzmietvertrags durch den Ver-
mieter ein berechtigtes Interesse nicht 
erforderlich ist, von untergeordneter Be-
deutung. Wenn eine Harmonisierung mit 
dem Wohnraummietvertrag von den Par-
teien gewollt gewesen wäre, hätte dies 
problemlos im Vertrag geregelt werden 
können. Da mit der Existenz von zwei 
separaten Vertragsurkunden die tatsächli-
che Vermutung für die rechtliche Selbstän-
digkeit beider Mietverhältnisse begründet 
wird, bedürfte es hier der Feststellung von 
Umständen, die diese Vermutung widerle-
gen.

Praxis-Tipp:
Um zwei selbständige Verträge zu kreie-
ren kann dies ausdrücklich in den oft erst 
später abgeschlossenen Stellplatzmiet-
vertrag hineingeschrieben werden oder 
man sollte dafür Sorge tragen, dass die 
Personen auf Vermieter- (z.B. Tochter-
unternehmen) bzw. Mieterseite (z.B. 
Ehegatte) nicht identisch sind.  


